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Tabelle 5:  Geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen, 2022 

Gesundheitsschädliche Aus - 
wirkungen/Belästigungen  

Zeitbereich  Zahl der Fälle  

Ischämische Herzkrankheiten LDEN 0 

Starke Belästigung LDEN 100 

Starke Schlafstörung LNight  20 

2.1.3 Änderungen seit der letzten Stufe 

Neben dem aktuellen Gesamtbild der Lärmbetroffenheit sollen möglichst auch örtliche Einflüsse auf die 
Entwicklung der Lärmsituation identifiziert werden.  

Der Umfang der in der Lärmkartierung berücksichtigten Hauptverkehrsstraßen hat sich in Elzach seit der 
letzten Stufe 2017 nicht verändert. 

Die der Lärmkartierung zugrunde liegenden Verkehrsmengen sind für die dritte (2017) und vierte Stufe 
(2022) der Lärmkartierung in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 6: Verkehrsmengen der kartierten Hauptverkehrsstraßen, 2022 (2017) 

Straßenabschnitt  DTV-Wert * 
 

Lkw-Anteil  
6-18 Uhr  

Lkw-Anteil  
18-22 Uhr  

Lkw-Anteil  
22-6 Uhr  

 [Kfz/24h]  [%]  [%]  [%]  

B 294 
14.430 

(14.340) 
5,2 (6,0) 1,6 (2,0) 6,4 (6,8) 

* DTV: Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

Aus dem Vergleich ist eine Stagnation der Verkehrsmengen zu erkennen. Die Lkw-Anteile sind tendenziell 
rückläufig. Insgesamt deutet dies auf einen leichten Rückgang des Straßenverkehrslärms ausgehend von 
der B 294 hin. 

Hinsichtlich der auf den kartierten Straßen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gab es seit der letzten 
Stufe der Lärmkartierung die Änderung, dass auf dem Abschnitt der Ortsdurchfahrt der B 294 (Freiburger 
Straße) im Süden der Kernstadt nunmehr 40 km/h und nicht mehr 50 km/h als zulässige 

Höchstgeschwindigkeit gelten. Hierdurch wurden die Lärmbelastungen im Umfeld gemindert.  

Bauliche Lärmschutzanlagen sind seit der letzten Stufe der Lärmkartierung an der B 294 nicht neu 
entstanden. Die Siedlungsstrukturen im Umfeld der B 294 haben sich ebenfalls nicht wesentlich 
verändert.  

Zusammengefasst gab es in Elzach eher moderate Änderungen mit Einfluss auf die Lärmbetroffenheiten. 
Hierbei sind sowohl im Hinblick auf den leicht geringeren Lkw-Anteil als auch die Anordnung von Tempo 
40 auf der Freiburger Straße Reduzierungen der Lärmbelastungen entstanden. Die dennoch in den 
Betroffenheiten zu erkennenden Erhöhungen sind somit nicht auf reale Entwicklungen zurückzuführen, 
sondern durch den Wechsel der Ermittlungsmethodik begründet.   



FWT0000198 16 LAP Elzach IV 

2.2 Lärmkartierung 
Die Ergebnisse der Kartierung liegen als Isophonenkarten vor, die Bereiche gleicher Immissionspegel 
farbig abgestuft dar stellen. Dabei werden in 5-dB(A)-Schritten Klassen gebildet. Aus den Plänen ist somit 
die Ausbreitung des Schalls von der Lärmquelle in die Umgebung unter Berücksichtigung der 
vorhandenen räumlichen Situation (Topografie, Bebauung usw.) abzulesen. Bei dichter Bebauung wird 
der Schall stärker abgeschirmt als bei einer freien Schallausbreitung. Die Lärmkarten des 
Straßenverkehrslärms sind in der Anlage 1  für LDEN und Anlage 2  für LNight  zusammengestellt. 

In den Lärmkarten sind von hohem Straßenverkehrslärm belastete Bereiche vor allem in unbebauten 
Bereichen im direkten Umfeld der B 294 zu erkennen. Zudem sind den Karten die Wirkungen der 
Lärmschutzanlagen zur Abschirmung gerade an der Ortsumfahrung zu erkennen. Direkte Betroffenheiten 

von Einwohner/-innen bestehen vor allem im Bereich der Freiburger Straße sowie in Prechtal. 

Zusammengefasst geben die Lärmkarten eine optische Zuordnung, wo die insgesamt knapp 600 
Personen oberhalb der unteren Schwelle der Lärmkartierung von 55 dB(A) bei LDEN sowie die 320 
Personen oberhalb von 50 dB(A) bei LNight  zu verorten sind. 

2.3 Bewertung der Betroffenheit 
Grundsätzlich sind bei allen in der Lärmkartierung berücksichtigten Lärmpegelklassen Beeinträchtigungen 
für schutzbedürftige Nutzungen vorhanden. Da den Verkehr bündelnde Straßen immer auch eine 
Verkehrsfunktion zu erfüllen haben, ist eine Unterschreitung der in der Kartierung herangezogenen 

Pegelbereiche kein realistisches Ziel. 

Die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 beschriebenen Ergebnisse zeigen auf, dass die Lärmbetroffenheiten 
sich auf das direkte Umfeld der Ortsdurchfahrt der B 294 konzentrieren. Insgesamt sind nach der 
aktuellen Lärmkartierung knapp 150 Einwohner/-innen von Lärmbelastungen über 65 dB(A) bei LDEN bzw. 
von 55 dB(A) bei LNight  ausgesetzt.  

Die reale Entwicklung der Lärmsituation ist positiv, also rückläufig, auch wenn sich das aufgrund der 
Änderung der Ermittlungsmethodik nicht eindeutig aus den Ergebnissen ablesen lässt. 

2.4 Vorhandene Lärmprobleme 
Zur Identifizierung von Lärmkonflikten bestehen keine festen Vorgaben durch Immissionsricht- oder -
grenzwerte. Die für die Aufstellung der Lärmaktionspläne zuständigen Behörden sind demnach 
grundsätzlich frei in der Auswahl geeigneter Schwellenwerte.  

Im vorliegenden Fall sind nur moderate Beeinträchtigungen durch die zu kartierenden Straßen 
vorhanden, da diese abschnittsweise als Ortsumfahrung verlaufen. Für den verbliebenen Bereich der 
Ortsdurchfahrt im Südwesten der Kernstadt wurde infolge der letzten Stufe des Lärmaktionsplans bereits 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert. 
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2.5 Kriterien zur Priorisierung von Maßnahmen 
Priorität bei der Ausarbeitung bzw. Fortschreibung des Lärmaktionsplans haben die oben beschriebenen 
Lärmschwerpunkte. Maßnahmen sollten somit vor allem für diese Bereiche Minderungen erzielen, ohne 
zu relevanten zusätzlichen Lärmbetroffenheiten  an anderen Stellen zu führen. Aus der Lärmkartierung für 
Elzach lassen sich jedoch keine Lärmschwerpunkte mit dringendem Handlungsbedarf erkennen. 
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3 Maßnahmenplanung 
Zur Fortschreibung eines Lärmaktionsplans gehört der Blick auf bereits durchgeführte und auf den Stand 
der Umsetzung der im bislang geltenden Lärmaktionsplan festgelegten Maßnahmen. Wenn möglich, 
werden hierbei auch Einschätzungen zur Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen getroffen.  

Bei der Fortschreibung des Maßnahmenkonzepts sind zudem die Erkenntnisse der aktuellen Beurteilung 
der Ist-Situation zu berücksichtigen. So können die in Abschnitt 2 beschriebenen Ergebnisse der Analyse 
und die Entwicklungen der örtlichen Verhältnisse seit der letzten Runde der Lärmaktionsplanung 
Anpassungen der geplanten Maßnahmen erfordern. 

Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf Maßnahmen mit direktem Bezug zur Stadt Elzach. 

Allgemeine Maßnahmen ohne kommunalen Bezug wie beispielsweise Minderungen an den 
Kraftfahrzeugen werden hier nicht aufgeführt. Auch auf die Nennung länger zurückliegender 
Maßnahmen, die vor dem aktuell geltenden Lärmaktionsplan erfolgt sind, wird verzichtet. 

3.1 Maßnahmen an Hauptverkehrsstraßen 

3.1.1 Rückblick Maßnahmen bestehender Lärmaktionsplan 

Im Jahr 2020 wurde der Lärmaktionsplan der 3. Stufe beschlossen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die damals vorgeschlagenen Maßnahmen und deren Umsetzung bzw. zum geplanten 
Umgang mit der jeweiligen Maßnahme in der Fortschreibung des Lärmaktionsplans. 

Tabelle 7: Maßnahmenkatalog bestehender Lärmaktionsplan aus dem Jahr 2020 

Maßnahme  Aktueller Stand  Weiteres Vorgehen  

Tempo 30 nachts auf der Freiburger Straße 
wurde geändert 
umgesetzt 

Kein weiterer 
Handlungsbedarf 

Tempo 50 auf der B 294 außerorts Nicht umgesetzt 
Wird nicht weiter 
verfolgt  

Lärmoptimierter Asphalt auf der Freiburger Straße Nicht umgesetzt  Wird weiter verfolgt  

Lärmsanierung durch Schallschutzfenster Nicht umgesetzt  Wird weiter verfolgt  

Lärmminderung in der Stadtplanung  Nicht umgesetzt  Wird weiter verfolgt  

Förderung lärmarmer Verkehrsmittel Nicht umgesetzt wird weiter verfolgt  

3.1.2 Maßnahmenübersicht der aktuellen Stufe des Lärmaktionsplans 

Anhand der zusammengestellten Grundlagen zu den bisher vorgesehenen und umgesetzten Maßnahmen 
sowie der Analyse der aktuellen Lärmbetroffenheiten wird nachfolgend das Maßnahmenkonzept für die 
aktuelle Stufe des Lärmaktionsplans zusammengestellt. 

In der Übersicht sind nach den Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie auch Maßnahmen zu nennen, die 
bereits umgesetzt wurden. Hierzu gehören auch Maßnahmen, die sich zum Zeitpunkt der Fortschreibung 
in Umsetzung oder Vorbereitung befinden.  
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In Abgrenzung zu langfristigen Strategien (Abschnitt 3.3) werden hier geplante Maßnahmen mit einem 

Umsetzungszeitrahmen von fünf Jahren genannt, wozu auch strategische Konzepte gehören können, die 
in diesem Zeitraum zumindest begonnen werden sollen. 

Tabelle 8: Vorhandene Maßnahmen 

Maßnahme  Zuständig  Zeitpunkt  

B 294 Ortsumfahrung Bund 2012 

Tempo 30 in der Hauptstraße Landratsamt 2012 

Tempo 40 in der Freiburger Straße (B 294) Landratsamt 2022 

 

Tabelle 9: Geplante Maßnahmen der aktuellen Fortschreibung des Lärmaktionsplans 

Maßnahme  Zuständig  

Lärmoptimierter Asphalt auf der Freiburger Straße RP Freiburg 

Lärmsanierung durch Schallschutzfenster RP Freiburg 

Unverändert ist der für die B 294 zuständige Träger der Straßenbaulast gefordert, die durch die Straße 
hervorgerufenen Lärmbeeinträchtigungen auf ein zumutbares Maß reduzieren, was im Zuge von 
Lärmsanierungen bzw. straßenbaulichen Erhaltungsmaßnahmen passieren kann. 

3.2 Erwarteter Nutzen der Maßnahmen 
Ein Austausch von Fahrbahnbelägen kann zu wahrnehmbaren Minderungen im Umfeld führen. Gerade 
für Stellen mit erkannten Lärmproblemen sollten nur lärmmindernde Fahrbahnbeläge eingesetzt werden. 
Mit Blick auf Literaturangaben und beispielsweise Korrekturwerte aus den Regelwerken zur Berechnung 
des Straßenverkehrslärms ist von einer Wirkung von rund 2 dB(A) auszugehen. 

3.3 Langfristige Strategien 
Langfristigen Strategien können verschiedene Hintergründe haben. Das kann die Berücksichtigung von 
Lärmaspekten in anderen Planungen wie insbesondere der Bauleit- und Verkehrsplanung sein, mit der 

die städtischen Strukturen langfristig so weiterentwickelt werden, dass Minderungen der 
Lärmbetroffenheiten erreicht werden.  

Zum anderen können hiermit auch konkrete Maßnahmen gemeint sein, deren Realisierungszeitraum über 
fünf Jahre und damit den Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung des Lärmaktionsplans hinausgeht. 

Für Elzach werden in der aktuellen Runde der Lärmaktionsplanung folgende langfristige Strategien 
festgelegt: 
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Tabelle 10: Langfristige Strategien 

Langfristige Strategie  Zuständig  

Lärmminderung in der Stadtplanung  Stadt Elzach 

Förderung lärmarmer Verkehrsmittel Stadt Elzach 

Die konzeptionellen Maßnahmen zum Umweltverbund aus Fußgängerverkehr, Radverkehr und ÖPNV 
dienen zum einen der möglichst lärmarmen Wahl der Verkehrsmittel und zum anderen einer Vermeidung 
unnötiger Kfz-Verkehre. Der Nutzen lässt sich dabei nicht konkret für einzelne Straßenzüge 
quantifizieren. Allerdings ist zu erwarten, dass hiervon sowohl die verkehrliche Abwicklung profitiert als 
auch die Umweltauswirkungen des Verkehrs gemindert werden. Insgesamt ist für das direkte Umfeld der 
Hauptverkehrsstraßen von einer geringen schalltechnischen Wirkung auszugehen, die aber dennoch 

einen Beitrag auch zu einer Vermeidung einer Zunahme der Lärmbelastung leistet. 

3.4 Schutz ruhiger Gebiete 
Neben der Betrachtung lärmbelasteter Bereiche sollen auch ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms 
geschützt werden. Solche ruhigen Gebiete sollen im Zuge der Lärmaktionsplanung möglichst identifiziert 
und im Lärmaktionsplan festgeschrieben werden. Für die Auswahl der Gebiete und den Umgang mit 
ihnen im Lärmaktionsplan gibt es nur wenige Vorgaben, sodass die Festlegung nur einzelfallbezogen 
durch im Ermessen der jeweilige Kommune erfolgen kann. 

Als ruhige Gebiete kommen grundsätzlich zunächst Gebiete in Frage, die keinen relevanten 

anthropogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm) ausgesetzt sind. 
Zudem sollten die ruhigen Gebiete auch so gut erreichbar sein, dass sie von den Einwohnerinnen und 
Einwohnern auch gut als Rückzugs- und Erholungsraum genutzt werden können. 

In der aktuellen Fortschreibung des Lärmaktionsplans werden die ruhigen Gebiete aus der letzten Stufe 
des Lärmaktionsplans übernommen. Auch nach Prüfung im Rahmen der Fortschreibung wurden den 
Festlegungen keine Änderungen als erforderlich erachtet.  

Eine Übersicht des festgesetzten ruhigen Gebiets kann Anlage 3  entnommen werden. 

3.5 Wirkungsabschätzung 
Gemäß den Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie ist abzuschätzen, für wie viele Personen sich 
der Verkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen reduziert. Als untere Schwelle sind hierbei Pegel 
von 55 dB(A) bei LDEN sowie von 50 dB(A) bei LNight  zu verwenden. Die Minderung muss mindestens 
1 dB(A) betragen.  

Insgesamt wird eine Minderung gemäß den genannten Kriterien für rund 100 Personen erwartet.  

Allerdings ist aufgrund der rein qualitativen, konzeptionellen Maßnahmen keine verlässliche Schätzung 
für Elzach möglich. 
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4 Mitwirkung der Öffentlichkeit  

4.1 Zeitlicher Ablauf der Beteiligung 
Die Daten der Öffentlichkeitsbeteiligung werden nach der Durchführung eingetragen.  

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung  
Die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung w ird nach der Durchführung eingetragen. 

4.3 Interessenträger 
Angaben zu Interessenträgern werden nach der Durchführung eingetragen. 

4.4 Berücksichtigung der Mitwirkung  
Angaben zur Berücksichtigung der Mitwirkung  werden nach der Durchführung eingetragen. 
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5 Finanzielle Informationen 
Finanzielle Informationen zu den Kosten der Aufstellung des Lärmaktionsplans und insbesondere zur 
Relation von Nutzen und Kosten der Maßnahmen stellen eine freiwillige Angabe dar. 

Im vorliegenden Fall wird auf die Angabe von Kosten zu beiden Aspekten verzichtet. Die Kosten der 
Maßnahmen sind aktuell nicht verlässlich abzuschätzen. Eine Relation zum jeweiligen Nutzen, der zudem 
nur mit einer modellgestützten Prognose quantifiziert werden könnte,  würde keine zusätzlichen 
Erkenntnisse oder erweiterte Grundlagen zur Entscheidung bringen.  
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6 Evaluierung 

6.1 Überprüfung der Umsetzung 
Die Überprüfung der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen erfolgt mit der nächsten Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans. Darüber hinausgehende Prüfabläufe sind im vorliegenden Fall ohne spezifische 
Einzelmaßnahmen nicht zielführend. Zudem kann die Gemeinde Maßnahmen in eigener Zuständigkeit 
auch selbständig steuern. Bei einer Zuständigkeit externer Stellen können über den Lärmaktionsplan 
keine zeitlichen Fristen vorgegeben werden. 

6.2 Überprüfung der Wirksamkeit  
Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird vergleichbar zu Abschnitt 6.1 die nächste Fortschreibung des 
Lärmaktionsplans dienen. Mit den jeweils aktuellen Ergebnissen der Lärmkartierung ist in vielen Fällen 
auch eine quantifizierbare Prüfung der Wirksamkeit möglich. 
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Anlage 1 Lärmkarte LDEN 
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Anlage 2 Lärmkarte LNight  
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Anlage 3 Übersicht der ruhigen 
Gebiete 
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